
180 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 
, 

des Unterrichtsausschusses 

über die Regit;~ngsvorlage (68 der Beilagen): 
Europäisches Ubereinkommen über Gewalttä­
tigkeiten und Fehlverhalten von Zuschauern 
bei Sportveranstaltungen und insbesondere bei 

Fußballspielen 

Ziel des am 1. November 1985 in Kraft getrete­
nen europäischen Übereinkommens ist, daß die 
Regierungen der Vertrags staaten gemeinsam mit 
den unabhängigen Sportorganisationen Maßnah­
men zur Bekämpfung der Gewalt und des Fehlver­
haltens von Zuschauern ergreifen. 

Der Maßnahmenkatalog umfaßt insbesondere 
die Verfügbarkeit ausreichender Polizeikräfte, 
enge Zusammenarbeit zwischen der jeweiligen 
Sportorganisation und den für die Sicherheit ver­
antwortlichen Institutionen, Überprüfung der 
Sicherheitsmaßnahmen in den SportStadien, Ein­
schränkung bzw. Verbot des Ausschankes alkoholi­
scher Getränke, Kontrollmaßnahmen zur -Verhin­
derung der Mitnahme von gefährlichen Gegenstän­
den auf die Zuschauerränge, erzieherische Maß­
nahmen zur Förderung des Fair-Play-Gedankens. 
Weiters wird eine Intensivierung der internationa­
len Zusammenarbeit bereits vor den Wettspielen 
zwischen den Sportorganisationen einerseits und 
den für die Sicherheit zuständigen Organen der 
beteiligten Länder andererseits angestrebt. 

Ing. Kowald 
Berichterstatter 

Der Unterrichts ausschuß hat das gegenständli­
che Übereinkommen in seiner Sitzung am 12. Juni 
1987 in Verhandlung genommen. Nach einer 
Debatte, an der sich außer dem Berichterstatter die 
Abgeordneten Mag. Dr. H ö c h t I, B ren n -
s t ein e rund Pro b s t sowie der Bundesmini­
ster für Unterricht, Kunst und Sport Dr. Hilde 
Ha w I i c e k beteiligten, wurde das Übereihkom-

. men einstimmig angenommen. 

Weiters war der Unterrichts ausschuß der Mei­
nung, daß dieses Übereinkommen im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen 
zu erfüllen ist. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Unter­
richtsausschuß somit den An t rag, der National­
rat wolle beschließen: 

1. Der Abschluß des Europäischen Übereinkom­
mens über Gewalttätigkeiten und Fehlverhalten von 
Zuschauern bei Sportveranstaltungen und insbeson­
dere bei Fußballspielen (68 der Beilagen) wird 
genehmigt. 

2. Dieses Übereinkommen ist im Sinne des 
Art. 50 Abs. 2 B-VG durch die Erlassung von 
Gesetzen zu erfüllen. 

Wien, 1987 06 12 

Mag. Schäffer 
Obmann 
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